
Anlage 
 
 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 

zwischen dem  
 

Kreis Warendorf 
Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, 

vertreten durch den Landrat 
 

und der 
 

Stadt Sassenberg 
Schürenstraße 17, 48336 Sassenberg, 

vertreten durch den Bürgermeister 
 
 

über die Aufhebung der Vereinbarung zur Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 
Abs. 4 Landeshaushaltsverordnung in der bis zum 31.12.2018 geltenden Fassung 

 
 

§ 1 
 
Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2019 vom 18.12.2018 hat der Landtag die Aufhebung des § 
100 LHO zum 01.01.2019 beschlossen. Die Vereinbarungspartner erklären daher 
einvernehmlich die Beendigung der am 27.03.2017 / 10.04.2017 abgeschlossenen öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung 
nach § 103 Abs. 1 Nr. 7 GO NRW [in der bis zum 31.12.2018 geltenden Fassung] zur 
Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 LHO mit Wirkung vom 01.05.2019. 
 
 
 
 
 
 
Warendorf, den     Sassenberg, den   
 
Kreis Warendorf  Stadt Sassenberg 
Der Landrat  Der Bürgermeister 
 
 
 
______________________________   ____________________________ 
             Dr. Olaf Gericke              Josef Uphoff 
 


